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Sicherstellung der Versorgung mit Energie und Wasser in Niedernhausen 
 
 
Anfragensteller: Bündnis 90/Die Grünen 
  
 
 
Frage: 
Durch den Krieg in der Ukraine und die an Häufigkeit und Ausmaß zunehmenden 
Hitzewellen werden in fast allen hessischen Kommunen und Kreisen darauf reagierende 
Maßnahmen zu Energie- und Wassereinsparung diskutiert bzw. schon durchgeführt. 
Einige Fragen in diesem Zusammenhang: 

1. Welche Maßnahmen können in der Gemeinde Niedernhausen durchgeführt werden, 
um Energie (Strom, Gas etc.) zu sparen? 
Darstellung mit den einzelnen Maßnahmen und zu erwartenden Effekten für 

a. Maßnahmen, die die Gemeinde selbst betreffen 
b. Maßnahmen, die in Niedernhausen ansässige Unternehmen betreffen 
c. Maßnahmen, die private Haushalte betreffen 
d. Maßnahmen, die andere Institutionen - wie Vereine, Verbände etc. - betreffen 

2. In welchem Umfang und in welchen Bereichen können nach Einschätzung des 
Gemeindevorstands in Niedernhausen Wassereinsparungen stattfinden? 
Darstellung mit den einzelnen Maßnahmen und zu erwartenden Effekten für 

a. Maßnahmen, die die Gemeinde selbst betreffen 
b. Maßnahmen, die in Niedernhausen ansässige Unternehmen betreffen 
c. Maßnahmen, die private Haushalte betreffen 
d. Maßnahmen, die andere Institutionen, wie Vereine, Verbände etc., betreffen 

  
 
Antwort: 
 
Vorbemerkung: 
 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Gemeindeverwaltung Niedernhausen für die 
Umsetzung von Maßnahmen zu den Fragen 1b) bis 1d) und 2b) bis 2d) keine direkte 
Zuständigkeit und keinen direkten Einfluss hat, soweit die Gemeinde keine entsprechenden 
kommunalen Rechtsnormen erlassen hat, aus denen eine Rechtsgrundlage für derartige 
Maßnahmen ableitbar wäre. 
 
Somit bleiben bzgl. Punkte 1b) bis 1d) und 2b) bis 2d) grundsätzlich nur weiche 
Maßnahmen, die primär folgenden Themenkomplexen zugeordnet werden können: 

- allgemeine Information und Beratung zu entsprechenden Maßnahmen 
- Schaffung von Fördermöglichkeiten für entsprechende Maßnahmen 
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- informelle Unterstützung von entsprechenden Maßnahmen außerhalb der Verwaltung 
im Einzelfall 

 
Aus diesem Grund bezieht sich die Beantwortung der Fragen insbesondere auf die Punkte 
1a) und 2a).. 
 
Mögliche Maßnahmen und Effekte sind in der beigefügten Anlage in Tabellenform 
dargestellt. 
 
 
Niedernhausen, den 08.09.2022 
 


	Beratungsfolge
	FLD_VONAME
	FAuswirkung
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag

